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Der Deutsche Derivate Verband (DDV) ist die Branchenvertretung der führenden Emittenten derivativer Wertpapiere in Deutschland, die mehr 
als 90 Prozent des deutschen Zertifikatemarkts repräsentieren: BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, DekaBank, Deutsche Bank, 
DZ BANK, Goldman Sachs, Helaba, HSBC Trinkaus, HypoVereinsbank, LBBW, Société Générale, UBS und Vontobel. Außerdem unterstützen 
16 Fördermitglieder, zu denen die Börsen in Stuttgart und Frankfurt, die Baader Bank, die Direktbanken comdirect bank, Consorsbank, flatex, 
ING-DiBa, maxblue und S Broker sowie Finanzportale und Dienstleister zählen, die Arbeit des Verbands.
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Selbstentscheider sind gut informiert und 
treffen ihre Anlageentscheidungen ohne 
Hinzuziehen eines Anlageberaters selbst. 
Dennoch tauchen auch bei dieser Anle-
gergruppe hin und wieder Fragen auf, bei 
deren Beantwortung wir behilflich sein 
wollen, und die wir in dieser monatlichen 
Serie behandeln.
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	Headline 2: Gewinnt der Emittent, wenn das Produkt eines Anlegers an Wert verliert?
	Copy: Bei jedem Geschäft, das ein Anleger mit dem Emittenten abschließt, wird der Derivatehändler des Emittenten versuchen, eine risikoneutrale Position einzunehmen. Der Emittent spekuliert demnach nicht gegen den Anleger, sondern sichert seine eigenen Geschäfte im Markt ab. Kauft ein Anleger z.B. einen Call-Optionsschein, erwirbt der Derivatehändler im Gegenzug die entsprechenden Aktien unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses des Optionsscheins. So steht der Emittent bei Kursgewinnen und Kursverlusten risikoneutral zum Anleger. Verkauft der Anleger seinen Optionsscheinbestand, wird auch der Derivatehändler seine Absicherungsposition auflösen. Aus der Auflösung der Absicherungsposition kann der Emittent nun die Rückzahlung für das Geschäft mit dem Anleger vornehmen. Der Emittent hat also grundsätzlich kein Interesse daran, dass der Anleger einen Verlust macht. Im Gegenteil: Positive Erfahrungen in der Vergangenheit könnten den Anleger dazu veranlassen, erneut mit eben genau diesem Emittenten ein Geschäft abzuschließen. 


